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Auf der Grundlage von § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes vom 26.02.2007 in der jeweils gültigen 

Fassung, hat das Präsidium der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfen-

büttel am 19.10.2023 der Ergänzung der Ordnung für die Durchführung der Praxissemester in den Studiengängen 

„Wirtschaftsrecht“, „Recht, Personalmanagement und Personalpsychologie“ sowie „Recht, Finanzmanagement und 

Steuern“ (Verkündungsblatt Nr. 51/2020) zugestimmt. 

 

 

Folgende Änderung des § 13 „Inkrafttreten“ wird aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates Recht vom 18.10.2023 

vorgenommen: 

 

Die Gültigkeit der Ordnung wird auf die Bachelor-Prüfungsordnung 2022 für die Studiengänge „Wirtschaftsrecht“, „Recht, 

Personalmanagement und Personalpsychologie“ sowie „Recht, Finanzmanagement und Steuern“ der Fakultät Recht 

(Verkündungsblatt Nr. 27/2022) wie folgt erweitert: 

 

 

„Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Hochschule in Kraft und gilt für alle  

Studierenden in den Studiengängen „Wirtschaftsrecht“, „Recht, Personalmanagement und Personalpsychologie“ und  

„Recht, Finanzmanagement und Steuern“, auf die die im Verkündungsblatt Nr. 27/2020 bzw. Nr. 27/2022 verkündete 

Prüfungsordnung Anwendung findet.“ 

 

 


